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vom Herzen — den Hund nicht hinken lassen (d. h. nicht zu nachsichtig
setrt) — weder Haut noch Haar ist gut an ihm — die Freunde erkennt
inan in der Not" — wie für die Waren im Kram Bürge sein — die

Krähen weidlich darüber schießen (sich über etwas freuen)."
Anna war wahrhaft fromm und Gott ergeben, ihr verdankte Dresden

die Annenkirche; ihr Wahlspruch war: „Initium sapientiae timor Domini
(b. i. die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang)."

34. Ter Königstein wird Festung (1589).

TXr Königstein wurde erst durch Christian L zur Festung erhoben.
Am 30. April 1589 erhielt er in der Person des Christoph Stange zu
Hilbersdorf den ersten Kommandanten; die kurfürstliche Verordnung macht
über diese Bestallung bekannt (mit einigen Kürzungen):

„Von Gottes Gnaden Wir, Christian, Herzog zu Sachsen, des heiligen
römischen Reichs Erzmarschall und Kurfürst u. f. w., thun kund gegen
jedermann, daß Wir Christoph Stange zu Hilbersdorf zu einem Haupt-
maun in und über Unsre Festung Königstein und derselben Besatzung und
Büchsenmeister bestellt uud ausgenommen haben, thun solches auch hiermit
kraft dieses Brieses und schriftlicher aufgerichteter Bestallung dermaßen und
also, daß er solche Unsre Festung und darauf verordnete Besatzung und
Büchsenmeister ohne Unterschied der Personen ernstlich streng und fest
halten soll, damit sich ein jeder seiner Pflicht desto besser und mehr er¬
innere; auch soll er keinen, der geschworen hat, ohne Unser Vorwissen
und ohne erlangten Besehl, daraus beurlauben, noch einen andren an
seiner Stelle ans die Festung annehmen oder verstatten, weder bei Tag,
noch bei Nacht, von der Festung wegzugehen. Und sonst soll er Uns
treu, hold und dienstgewärtig sein, Unser und der Unsrigen Bestes, Nutzen
und Frommen schaffen und befördern; auch soll er ohne Unsren Urlaub
aus solcher Unsrer ihm anvertrauten Festung in keinerlei Weise oder auf
keinem Wege über Nacht davon bleiben, sich weg begeben, auch niemand,
der auf diese Festung von Uns nicht beschießen und verordnet ist, wer es
auch sein möge, daraus führen noch kommen lassen; er bringe ihm denn
den von Uns unterschriebenen Befehl mit sich.

Hierüber soll er auch Unsre obengenannte Festung bei Tag und
Nacht vor aller Gefahr und Nachteil mit der Tag- und Nachtwache, beides
am Thor und an den Pforten, sowohl auf der Festung, oder worinnen es
sich sonst dem Bedürfnisse nach gebührt, durch die Besatzung der Kriegs¬
leute und Büchsenmeister in guter Obacht haben, die Schlüssel zu deu
Thoren selbst zu sich nehmen und in seiner Verwahrung behalten, auch
wo nicht alle Zeit, doch zum öftren bei dem Zu- und Ausschließen der
Festung persönlich gegenwärtig sein; solche auch des Morgens nicht eher„


